
SATZUNG 

PLANZEICHENERKLARUNG 

e-PLAN B II � 9 

TEXTI..ICHE FESTSETZUNGEN 

A. F•t„tzungen gem. § 9 Ab&. t und 7 BouGB in V.-t>indung mit d.- V.-ordnunq � die boul� Nutzung der" 
Grundatüd<e (BouNl/0) in cw Faea1ft9 � 9-onntmocnung YCffl 23.01.1990 (9Gill. S. W) 

t. Art ö.- boulicll«-1 Nulz\Jng (§ � Ac� 1-Nr. t BauGB) 

� Allgemeines Wohng«>i« 
� (S 4 BouNVO) 

lw7 Mischgebiet 
� (§ 6 BouNVO) 

Zulässig sind: 
t. Wohngebäude 
2. die d• Versorgung des Gebiet- die,i-,d„ Läden, Schank-

und Speisewirtscltoften sow� nict.t 9törende 1-+Gndw.-trsb•triet>. 
3. Anlogen für kirchliche, lcultureH•. aozi<M, gea,n<lhei� und 

sportliche Zwecke 

Allgemein zulässig sind 9«'"· S 1 AbaS BCIMN� 
L Betriebe des Beh«bergun999.-..1Na 
2. Sonstige nicht störend• Gewert>etMt.ri«>e 
3. Anlogen für Verwaltungen 

Nicht zulässig sind gern. § 1 Abs.6 BauNVO: 
t. Gartenbaubetriebe 
2. Tankstellen 

Zutäaig sind: 
l. Wohngebäude 
2. nicht störende Hondweri<sbetriebe 
3. Anlogen für kirchliche, kultur•le, ,oziole, g.eundheittiche und 

sportliche Zwecke 

Mlgemein Zl.ll<issig sind gern. § 1 Abs.6 BouNVO: 
1. Betrieb• des Beherbergungsgewernes 
2. Sonstige nicht störende C.wetbebelriebe 
3. Anlogen für Verw<itung.n 

Nicht zulä9etg sind gern. § 1 Abs. 6 BauNVO: 
t. �• der VeB<rgung des c.t,i.tes di«Mrldwl Löd4n, Schank

und Sp4,i-irt9Ch<lft_, 
2. Gartenbau� 

Zulöasiq sind: 
- 1. Wohngebiete 
2. Geachäft- und Bürogebäude 
3.. Einzelhandelsbetriebe bis zu einer 1/eri<outsfläche von insgesamt 

JOO qm, Sclton6<- und Speisewirtachaften, Betriebe des 
Beherber9"n999-erbes 

-4. �it/ge C.W�tri.t,e 

5. Anlogen für Verwaltungen sowie ,ozicle und gesundheitliche Zwecke 

"'-icht zulöaaig sind gern. § T Abs.5 BouNVO bzw. § 1 Abs.6 (1) BouNVO: 

l"uvJ Kerngebiet 
� (§ 7 BouNVO) 

1. Anlog-, für kirchliche. kulturelle, soziale, gesundh•ittict1• und 
.«t1iche Zwecke 

3. Tonkstell«'I jeglicher Art 
"'-i<:ht zulässig sind außerdem gern. § 1 Abs. 9 BouNVO in Verbindung 
mit § l Abs. 5 BouNVO: 
1. v.rg,,ügungastätt-, 

Zulöniq sind: 
1. Geschäft-, � u,,d V.-waltungageböude 
2. Einz-'"'andelSlbetri«:>e bis Z1J ein.- Vnoutsflöche von in9ge90fflt 

1.500 qm. Schont<- i,nd Spei••irtachott„ IJffli Betri«,e des Bener-
wgun�•etb- und V.-gr,üqungsstätt-, 

3, 901'1stige nicht w-,tlid, stör„de Gew�.te 
♦. Wohnunga, für Auf9icht9-- und B.-eibchoft�., sowie für 

Betriebsinltober- und Betriebsleiter 
5. Wohnungen oberhalb des ErdgeschosNS 

t 

Nicht zulöaig sind gern. § 1 Abs. 5 BauNVO bzw. § 1 Abs. 6( t) BouNVO: 
1. Aftloge,, für kirchliche. kulturelle, soziole, geeundheit1iche und 

spc::,r1tiche Zwecke 
z. Tankstetl„ jeglicher Art 

2. Waß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BouGB) 

111 
Zal'II der- Vollgescho•e als f-+öc:hstgrenze 
(§ 16 Abs. 4 8'ouNVO) 

11-111 
Zahl der Vollgachosse als �indest- und 
Höchstgrenze (§ 16 Abs. 4 BouNVO) 

0.6 
Grund11öchenzohl - GRZ 
(§ 19 BouNVO) 

Gem. § 19 Abs. 4 ist eine Uberschreitung d.,. zulässigen Grundftöche 
durch Goragen und Stellplötze mit ihren Zufahrten sowie durch 
bauliche Anlag«1 untemolb der (;ejändeoberlläche in den mit WA2 
bezeichneten Bereichen nicht zulässig. 

3. Bauweise, die überbaubaren und die nicht übert>auboren Grundstücksflächen sowie die Stellung det"" baulichen 
Anlogen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

Q 

g 

Offene Bauweise 
(§ 11 Aas. 1 BauNVC) 

Geschlossene Bauweise 
(§ 22 Abs. 3 BauNVO) 

• Baulinie 
j (§ 23 Abs. 2 BauNVO) 

1 Baugrenze 
j (§ 23 Abs. 3 BauNVO) 

• , '1-x'"7": V • �, < Ubertiaubare Grundstücksfläche 

j, _}::iJ (§ 23 Abs. 1 BauNVO) 

D Nicht überbaubare Grundstücks
fläche (§ 23 Abs. 5 BauNVO) 

4 „ Stellung der boulichet1 Anlagen 
:.. 11 11 1< -Firstrichtung mit Abgret1zung-

4. Stellplätze (§ 9 Abs. 1 NI-. 4 BauGB) 

,-------, 

ST: Stellplätze 
1 1 

L. _____ .J 

Auf dieser Linie muß gebaut werden. Ein Vor- und Zun.icktreten von 
Geodudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann gern. § 31 Abs.1 
BauGB zugelassen werden (max. O,Jm). 

Weiterhin kann in den mit MK1 und MK2 bezeichneten Bauflächen ein 
Vortreten von Uberdochungen und Pergolen bis max. 2m gern. 
§ 2,3 Abs.J BauNVO in Verbindung mit § 23 Abs.2. Satz 3 BouNVO 
ausnahmsweise zugelassen werden. 

Geboude und Geboudeteile dürfen diese Linie nicht uberschreiten. Ein 
Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann gern. 
§ 23, Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zugelassen werden. 

Durch Baulinie und Baugrenze wet""den die übert>ouboren Grundstucks
ftächen festgesetzt. Dies ist der Teil des Baugebietes, auf dem 
bouliche Anlogen errichtet werden dürfen. Im Einzelfall darf jedoch 
der betioubore Grundstücksanteil (die zulässige GRZ) der Baugn.ind
stücke nicht überschritten werdet1. 

Nebet1onlag«1 im Sinne des § 14 BauNVO sind nur in den Teilbere;
chen 1, 3b und 6b zulässig, außer soichen für Kleintierhaitung. 

5. Flächen für Gemeinbedarf (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) 

D Gem�nbedarfsflächen 

nSchule 

DKirche 

lJKultur 

6. Ver1<ehrsflcichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauG8) 

Stroßenvet""kehrsflöche 

---- Straßenbegrenzungslinie 

---- Straßenbegrenzungslinie 

Verl(ehrsflöchen besonderer 
Zweckbestimmung: 

� Verkehrsberuhigter Bereich 

00 Fußgangerberejch 

7 Grunflochen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BouGB) 

D OHentliche Grunflachen 

Zweckbestimmung: 

0 0 
0 0 0 0 

0 
0 0 

Parkanlage 
Vort,ondene Baumbestände innerhalb der offentlicnen Cn.rnflachen 
sind ::u erhalten. Abgange sind am etwa gleichen Standort 
nachzupflanz8f1. 
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PLANZEICHENERKLARUNG TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

a. Mit Geh-, Fahr-, un<f Leiwncprechttn zu belaatende Flächen (§ 9 M>a.. t Nr. 21 BouGB} 

ICIICJ 
□□C'XXJ Genrechte- z:uguna.ten der Allga,,eifmeit 

9. Gebiete zum Schutz vor ,chöclich„ Umwelt.nwitt.ungen (§ 9 Abs 1 Nr 23 BouGB) 

Bachrönkungen bei 
der Verwendung von 
Brennstoffen 
(§ 5 Abs t Nr 2 UmSchG) 

Doll- 'lerbl •inen von festen IM'td flüaigen Brennstoflw, ist im 
Geltungab•eich· des Bebouungsplones B II 'Am Stemb«q' 
unzul� 

tO. Daa Anpffan%9n und der Erllolt von Bäumen und Sträuchern (§ 9 Abs. f Nr. 25 a u. b BouGB) 

Mindestpffonzgebote 

ffi 

Teilbereiche t, .3o, Jb: 

Teibereiche 5 b, 5 c: 

Teilbereich 5 b: 

Teibereich 4: 

Teilbereiche 6a, 6b, 6d, 7a; 

Teilbereiche 3G. 3b, '4-, 6o, 6b, 
6d: 

Teilbereiche .3b, 60, 6b, 6d, 7o, 
7b: 

Offentliche Grünfläche 
(Porkonlaqe): 

Ver1(ehrsflöchen: 

Pffanzenverwendung und 
Pflege: 

Ein t.tindestan teil von 25 ,; der nicht überb<Juboren Grundstüd<s� 
ehe ist mit einer Strauchgehölzpfl<lnzung zu begrünen. Pro 40 � 
Strouchpflonzung ist ein mittel- bis großkroniger Laubboum, Stu 
mind. 20 cm, in die Strauchpflanzung als Ub«tlölter zu 
integri..., 

. 
E"., Mindestanteil von 25 "- der nidtt übert>aubor-, Gnin•� 
fllöche ist mit einer Strouchgehölzpflc.nzung zu be<_TÜnen. Pro 40 
qm Strauchpftanzung ist ein klein- bis mittellcronigar LGMObcluffl, 
Stu mind. 10 cm. wohlwei- auch ein Obst- oder Wildobstbaum, ift 
die Stl"'OU<:hpflonzung als U�ölter zu integrieren. 

Hi« sind zusätzlich 10 Cl:lst- oder Wildobstböu1Tl11 entlang dw Mi>
grenz:ung zum Ud<erwiek sowie J kleint(rooi99 Loobt>ät!ffl• (Stu mind. 
10 cm} jeweiis im S..eich zwiach„ da, einzelnen GetxJuoen ur1d der 
Erschl�traße. zu pflanzen. 

E'in l.iin<iestanteil van 25 � der nicht überbaub<ren Grundatüdc
ftöche ist mit _,_. Strouchgehölzpflanzung zu begrünen. Pro J0 
qm Strouchpfklnzung ist ein !&ein- bis mittelkronige- Laubboum, 
Stu mind. 10 cm, wohlweiM auch ein Wildabstboum, ifl die 
Strauchpftonzung als Ubemälter zu integrieren. 

Ein t,Aindestanteil von 25 � der nicht überbaub<roo Grunc9tüch
ftöche ist mit ein'.- Strouchgehölzpffanzung zu b•CJ"Ünen. Pro 30 
qm Strauchpftonzung ist ein mittel- bis großkronig,r Lcubbaum, 
Stu mind. ZO cm, in die Strauchpflonzung als Ub«hälter zu 
integrieren. 

Hi« sind, 90fem den EG-Wohnungen im Rahmen d.- Grün- und 
Freifföchen Terrossengäi"ten mit Bodenansd,!uß zuqeordnet w.r,rden, 
it! c;:!i�§�n je t Obstbaum zu pflanzen. 

Bei Anlage von oberirdischen Stellplätzen ist mind. pro 4 
Stellplätze ein mittel- bis großkroniger Laubbaum, Stu mind. 20 
cm, zu pftanzen. 

Es sind mind. 10 klein- bis mittelkronige Laubbäume, Stu mind. 
10 cm, oder Wildobstbäume zu plonzen, mindestobsta'ld zu.
Stadtmauer 6m. 

Die vomandenen Rasenflächen sind über extensive Pffeg,snaßn .. �men 
zu Wiesenftächen mit t>.onderer Berüd<aichtigung der Soumbereiche 
im Ubergangab.-ei<::h der Strt":U�älze zur � zu entwidlcin. 
,,,;� i:!!t: e;,,-e :":"t�•-:!. 50 cm b•·•,:ite Tl'"':IUfu•�nt.,; !'.'!l!o.-ic � F,.tß.,·� 
öuT Stodtn',ou• von jaglichem ßevtuchs freizuhalten. -

In der Sc::hulzenstn:ia. ist eine Boumreihe aus 9 •t•-Lirl<ien, Stu 
mind. 20 cm, enttong der westlichen Seite zwiad,en Hoepttat- u,i:d 
Sternstraße in einen ur,v.-s;.ge1t„ und einzuaäendal Unt:.-streiNII 
mit ein.- Windestbnlite von 1 m zu �flanzen. 
lfl der Stra&e Am Sternberg sind im, Bereich zwisdl«t dw 1-k>api
talstrae. Ul'ld dw stemstraße zwei Baumreihen mit ift�t 
mind. 18 großMronigen Laubbäume, Stu mind. 20 Cl!l'I, •ztM99"· Die 
Boomscheiben sind in ein.- Größe von mind '4- qm mit eirler Seiten
länge von mind. 2 m h«zusteUen. 

0.. gesamte im Rahmen der Mindestpflanzgebote f•tgnetzt; 
Strauchgehölzbestond ist als mehl"$Chichtige Genölzpftanzung mit 
l'Plindaetens 

1 Laub- oder Wildobstbaum pro 30 oder '40 qm 
Stra..chqehölzpfton zung 
1 Solitärstrouch pro 3 qm, 3x verpflanzt, mit BaU-,, lltifld- H. 
150 cm. 
3 Strouchgehölze pro qm, 2 x verpflanzt. ohne Bdw. 

zu p-ftianzen. Ein krol.ltiger Unterwuchs ist üt.- .,�ec:l!Mndie 
�.,_..,..,_, na entwidceln. Sömtlictre zu plan� 11iiu1'M, 
sit,d, w«1n nicht anders vermeri(t, im Verband mit def1 strauch
gehölz:en zu pfloozen. 

• �zp11t zu,,gen si,d extenaiY zu pffeg«,, cUt. bieilüt.ame 
V.-jün-QUaQ99C,ftaitte !lind innerhalb eines a-tandes zeitlich um 
mehrei'e Jahre v.-setzt durchzuführen. 

Die groß- bis mittelkronigen Laubbäume sind je nach Verwendung 
al� Hoc.hstomm oder Stammbusch in der· Qualität 3 x verpflanzt, mit 
Bollen zu pffonzen. 

0Mt Wildobst- und Obstbäume sind als Hochstämme mit einem 
Mindeststammumfang 10 cm, 3 x verpflanzt. mit BolleA, zu pflOl'l
zen. 

Die Baum- und Stroucharten sind der Planbeqri.indur•g a,liegenden 
Pflonzenliste zu entnehmen. 

Sämtliche Anpflonzugen sind zu emalten, zu pflegen und bei 
Ab<;iong zu ersetzen. 

Erhaltungsgebote (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB) 

Zu erhaltende Bäume 

Zu erhaltende Bäume, Loge 
ungenau, da nicht eingemessen 

Sämtliche als zu emolten gekennzeichneten Bäume sind entspre
chend ihrer Art zu unterhalten, z:u pflegen und z:u entwickeln. Bei 
Abgang sind der Größe und Qualität entsprechende Ersatz
baumpflanzungen vorzunehmen. 
Im Kronenbereich der mit Erhaltungsgeboten festgesetzten Ein
zelbäume sind Aufschüttungen und Abgrabungen unzulässig. Während 
d�r 6gymg�n<J.hm�n �iml S�hYtiYQf��hrnngcm ffl1t.sprechcm1 der QIN 
18920 einzuhalten. 

t 1. Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung (§ 16 Abs. 5 BouNVO) 

• • Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen 

12. Grenzen (§ 9 Abs. 7 BouGB) 

■ ■ Grenze des r<iumlichen �tungsbereiches des Bebauungsplanes 
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